
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/12/6 7Os206/61,
12Os105/62

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1961

Norm

StPO §285b Abs6

StPO §296

Rechtssatz

Angeklagter zieht Nichtigkeitsbeschwerde nach Anordnung, jedoch vor Beginn des Gerichtstages zurück. Akt wird dem

OLG zur Entscheidung über die Berufung der Staatsanwaltschaft übersendet.

Entscheidungstexte

7 Os 206/61

Entscheidungstext OGH 06.12.1961 7 Os 206/61

12 Os 105/62

Entscheidungstext OGH 20.03.1962 12 Os 105/62

Abweichend; Beisatz: OGH nimmt Rückziehung der Nichtigkeitsbeschwerde zur Kenntnis und entscheidet selbst

über die Berufung. (T1)
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